
Amtliche Bekanntmachungen 
der Hochschule Nordhausen 

5. April 2024 Nr. 5/2024 

Herausgeber: 
Präsident der Hochschule Nordhausen 
Weinberghof 4 
99734 Nordhausen 

Die Amtlichen Bekanntmachungen sind über das Referat für Hochschulkommunikation und 
Marketing zu beziehen. Sie stehen auch als Download im pdf-Format im Internet (www.hs- 
nordhausen.de/service/ordnungen-hsn/amtliche-bekanntmachungen/) zur Verfügung. 

Inhalt 

Satzung zur Einführung eines einmaligen vierten Prüfungs-
versuchs in den Studiengängen des Studienbereichs 
Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Nordhausen 2 

02.04.2024

http://www.hs-nordhausen.de/
http://www.hs-nordhausen.de/


Seite 2 Amtliche Bekanntmachungen der Hochschule Nordhausen Nr. 5/2024 

Satzung zur Einführung eines einmaligen vierten Prüfungsversuchs 
in den Studiengängen des Studienbereichs 

Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Nordhausen 

Vom 2. April 2024 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 3 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) vom 
10. Mai 2018 (GVBl. S. 149), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2022
(GVBl. S. 483), und § 10 Abs. 1 Nr. 2 der Grundordnung der Hochschule Nordhausen (Thüringer
Staatsanzeiger Nr. 28/2019, S. 1087), geändert durch die Erste Satzung zur Änderung der Grund-
ordnung der Hochschule Nordhausen vom 20. Dezember 2022 (Thüringer Staatsanzeiger Nr.
3/2023, S. 150), erlässt die Hochschule Nordhausen folgende Satzung zur Einführung eines ein-
maligen vierten Prüfungsversuchs in den Studiengängen des Studienbereichs Betriebswirtschafts-
lehre. Der Fachbereichsrat Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hat die Satzung am 10. Januar
2024 beschlossen. Die Satzung wurde durch den Präsidenten am 2. April 2024 genehmigt.

Artikel 1 
Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
an der Hochschule Nordhausen 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administ-
ration an der Hochschule Nordhausen vom 7. Dezember 2017 (Amtliche Bekanntmachungen der 
Hochschule Nordhausen Nr. 3/2018, S. 12), zuletzt geändert durch die Satzung zur Abschaffung 
der Pflichtteilnahme an Prüfungen in den Bachelorstudiengängen des Studienbereichs Betriebs-
wirtschaftslehre an der Hochschule Nordhausen vom 23. Januar 2023 (Amtliche Bekanntmachun-
gen der Hochschule Nordhausen Nr. 01/2023, S. 2), wird wie folgt geändert: 

An § 19 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: 

"Abweichend von Satz 2 soll auf Antrag des Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin ein ein-
maliger vierter Prüfungsversuch bei einer im Drittversuch nicht bestandenen Prüfungsleistung 
gewährt werden. Dieser Prüfungsversuch ist in Form einer mündlichen Prüfung durchzuführen." 

Artikel 2 
Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Internationale Betriebswirtschaft/International Business 
an der Hochschule Nordhausen 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Internationale Betriebswirtschaft/International 
Business an der Hochschule Nordhausen vom 7. Dezember 2017 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Hochschule Nordhausen Nr. 5/2018, S. 22), zuletzt geändert durch die Satzung zur Abschaf-
fung der Pflichtteilnahme an Prüfungen in den Bachelorstudiengängen des Studienbereichs Be-
triebswirtschaftslehre an der Hochschule Nordhausen vom 23. Januar 2023 (Amtliche Bekannt-
machungen der Hochschule Nordhausen Nr. 01/2023, S. 2), wird wie folgt geändert: 
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An § 19 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: 

"Abweichend von Satz 2 soll auf Antrag des Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin ein ein-
maliger vierter Prüfungsversuch bei einer im Drittversuch nicht bestandenen Prüfungsleistung 
gewährt werden. Dieser Prüfungsversuch ist in Form einer mündlichen Prüfung durchzuführen." 

Artikel 3 
Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Digitales Produktmanagement/Digital Product Management 

an der Hochschule Nordhausen 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Digitales Produktmanagement/Digital Product 
Management an der Hochschule Nordhausen vom 6. August 2020 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Hochschule Nordhausen Nr. 12/2020, S. 15), geändert durch die Satzung zur Abschaffung 
der Pflichtteilnahme an Prüfungen in den Bachelorstudiengängen des Studienbereichs Betriebs-
wirtschaftslehre an der Hochschule Nordhausen vom 23. Januar 2023 (Amtliche Bekanntmachun-
gen der Hochschule Nordhausen Nr. 01/2023, S. 2), wird wie folgt geändert: 

An § 19 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: 

"Abweichend von Satz 2 soll auf Antrag des Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin ein ein-
maliger vierter Prüfungsversuch bei einer im Drittversuch nicht bestandenen Prüfungsleistung 
gewährt werden. Dieser Prüfungsversuch ist in Form einer mündlichen Prüfung durchzuführen." 

Artikel 4 
Änderung der Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang 

Innovations- und Changemanagement/Innovation and Change Management 
an der Hochschule Nordhausen 

Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Innovations- und Changemanage-
ment/Innovation and Change Management vom 24. Februar 2017 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Hochschule Nordhausen Nr. 9/2017, S. 7), geändert durch die Erste Änderung der Prüfungs-
ordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Innovations- und Changemanagement/Innova-
tion and Change Management an der Hochschule Nordhausen vom 20. Juni 2019 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Hochschule Nordhausen Nr. 13/2019, S. 4), wird wie folgt geändert: 

An § 18 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: 

"Abweichend von Satz 2 soll auf Antrag des Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin ein ein-
maliger vierter Prüfungsversuch bei einer im Drittversuch nicht bestandenen Prüfungsleistung 
gewährt werden. Dieser Prüfungsversuch ist in Form einer mündlichen Prüfung durchzuführen." 

Artikel 5 
Neubekanntmachung 

Der Präsident wird ermächtigt, den Wortlaut der mit Artikel 1 bis 4 geänderten Prüfungsordnun-
gen in der jeweils geänderten Fassung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule 
Nordhausen neu bekannt zu machen. 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Hochschule 
Nordhausen in Kraft. 



Seite 2 Amtliche Bekanntmachungen der Hochschule Nordhausen Nr. 5/2024 

Nordhausen, 2. April 2024 

Prof. Dr. Jörg Wagner Prof. Dr. Stefan Zahradnik 
Präsident Dekan des Fachbereichs 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
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